
Windfest Heitersberg 2010 
Aussagen, flotte Sprüche und die harte Realität 

 

Behauptung Pro Windkraftwerk        … und die dazugehörige Realität 

Behauptung 1: Es hat genug Wind 
 
!ǳŦ ŘŜǊ {ƛǘŜ αǿƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜ-ƘŜƛǘŜǊǎōŜǊƎΦŎƘά ƛƴ der Hauptbeschreibung 
zum Projekt findet sich folgender Abschnitt auf Seite 2: 
 
Χ ²ƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜŀƴƭŀƎŜƴ ǎƻƭƭŜƴ ƴǳǊ ŘƻǊǘ ŜǊǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǿƻ Řŀǎ Windpotenzial 
überhaupt eine ausreichende Effizienz gewährleistet. Im Richtplan sollen nun jene 
Flächen im Kanton Aargau festgelegt werden, auf welchen ein Potenzial für die Nutzung 
der Windenergie vorhanden ist. 
Gemäss der neuen Windkarte liegen auf 50 m über Grund 5 bis 5,5 m/s jährlicher 
Durchschnittswindgeschwindigkeit für den geplanten Standort vor. 
Auf dem Heitersberger Windfest 2009 wurde der Heitersberg als eine mögliche Zone für 
Windenergieanlagen vom Referenten Stephan Kämpfen (Fachstelle Energie Kanton 
Aargau) vorgestellt. 3) Dieser Tatbestand liegt nun in Remetschwil vor, es gibt 
ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘ ²ƛƴŘ Χ 

 
 
Ausschnitt Heitersberg aus der erwähnten Karte. Hier ist das Potenzial 
eindeutig mit 4.01 ς 4.5 m/s ausgewiesen (hellgrün). Bis zu den behaupteten 
5.01 ς 5.5 m/s sind es noch ein paar hundert Meter weiter, zuoberst auf dem 
IŜƛǘŜǊǎōŜǊƎΦ 5ŜǊ ƎŜǇƭŀƴǘŜ {ǘŀƴŘƻǊǘ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ǳƴǘŜǊƘŀƭō ŘŜǎ нΦ αƴά Ǿƻƴ 
α{ŜƴƴƘƻŦάΦ 

  
 

Fazit: Die Angaben der IG WIND plus Heitersberg und des FWA sind damit nachgewiesen falsch. Die erwähnte Potenzialkarte sagt „Es hat NICHT genug Wind“ 
am geplanten Standort. 

 

http://www.windenergie-heitersberg.ch/wcms/ftp/w/windenergie-heitersberg.ch/uploads/informationenpionierprojektwindenergieanlage.pdf
http://www.windenergie-heitersberg.ch/wcms/ftp/w/windenergie-heitersberg.ch/uploads/informationenpionierprojektwindenergieanlage.pdf
http://www.windland.ch/doku_wind/windpotenzialkarte_50m.pdf


Behauptung Pro Windkraftwerk        … und die dazugehörige Realität 

Behauptung 2: Windenergie ist von nationalem Interesse und eine der 
nachhaltigsten Energiequellen. 4) 

!ǳŦ ŘŜǊ {ƛǘŜ αǿƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜ-ƘŜƛǘŜǊǎōŜǊƎΦŎƘά ƛƴ der Hauptbeschreibung 
zum Projekt findet sich der dazugehörige Link zum Verweis 4): Der Link 
führt einfach auf die Hauptseite der IG WIND plus. Es gibt keine Belege 
zu dieser Aussage. 
 
Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung sagt im 
.ŜǊƛŎƘǘ αDie ökonomischen Wirkungen der Förderung Erneuerbarer 
Energien: Erfahrungen aus Deutschlandά ŘŀȊǳ (Oktober 2009): 
 
Χ Im Ergebnis zeigt sich, dass die deutsche Förderpolitik in Form eines Einspeise-
vergütungssystems, das rechtlich auf dem seit 1. April 2000 geltenden Erneuerbaren-
Energien-Gesetz (EEG) basiert, keine kosteneffiziente Art ist, die Erneuerbaren 
Energien im Energieportfolio eines Landes zu etablieren. Stattdessen bringt dieser 
Fördermechanismus massive Lasten für die Stromverbraucher mit sich, ohne aber die 
Volkswirtschaft tatsächlich auf lange Sicht stimulieren zu können und einen 
substantiellen Beitrag zur Energieversorgungssicherheit zu leisten. 
Vielmehr müssen wegen der schwankenden Stromerzeugung auf Basis von 
Photovoltaik- und Windkraftanlagen vermehrt Erdgaskraftwerke auf Abruf 
bereitgestellt 
werden, um die Netzstabilität aufrecht erhalten zu können. Mit dem starken Anstieg 
der regenerativen Stromerzeugung der vergangenen Jahre, vor allem auf Basis von 
Windkraft, erhöht sich die Abhängigkeit von Gasimporten aus Russland Χ 

Fazit: Eine Behauptung, die nicht belegt werden kann ist einfach nur an den Haaren herbeigezogen. Es gibt dazu mehr gute Dokumente, die das genaue 
Gegenteil beweisen. 

 

http://www.windenergie-heitersberg.ch/wcms/ftp/w/windenergie-heitersberg.ch/uploads/informationenpionierprojektwindenergieanlage.pdf
http://www.windenergie-heitersberg.ch/wcms/ftp/w/windenergie-heitersberg.ch/uploads/informationenpionierprojektwindenergieanlage.pdf
http://www.windland.ch/doku_wind/091009%20Renewable%20Energy%20Report%20RWI%20Format%20deutsch.pdf
http://www.windland.ch/doku_wind/091009%20Renewable%20Energy%20Report%20RWI%20Format%20deutsch.pdf
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Behauptung 3: Standortgebundenheit 
 
α9ƛƴŜ ²ƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜŀƴƭŀƎŜ ƛǎǘ ŀǳŦ ŜƛƴŜƴ ǿƛƴŘƘǀŦƛƎŜƴ {ǘŀƴŘƻǊǘ 
angewiesen. Dieser liegt auf der Kuppe des Heitersbergs. 
In der neuesten Windkarte des Kantons Aargau ist dieser Standort mit 
geeigneten Winden von ca. 5 - 5,5 m/s auf 50 m ausgewiesen. Ein von 
uns finanziertes Windgutachten bestätigte diese !ƴƎŀōŜƴΦά 

 
 
Diese Angabe suggeriert, dass am Standort die notwendigen 5 ς 5.5 
m/s Wind vorhanden sind. Das ist eine klare Irreführung und kann wie 
die Behauptung 1 klar widerlegt werden. Es hat nicht genug Wind am 
geplanten Standort.  5Ŝƴƴ ŘŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘ ƛǎǘ ŜōŜƴ ƴƛŎƘǘ αŀǳŦ Řer Kuppe 
ŘŜǎ IŜƛǘŜǊǎōŜǊƎǎάΦ 5ƻǊǘ ƛǎǘ Ŝƛƴ .ŀǳ ƴƛŎƘǘ ƳǀƎƭƛŎƘΣ ǿŜƛƭ ƪƻƳǇƭŜǘǘŜǎ 
Waldgebiet. 
 
5ŀǎ αǎŜƭōǎǘ ŦƛƴŀƴȊƛŜǊǘŜ ²ƛƴŘƎǳǘŀŎƘǘŜƴά ŜƴǘōŜƘǊǘ ƧŜƎƭƛŎƘŜǊ ǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜǊ 
Grundlage. Das Vorgehen der Initianten muss als dilettantisch bezeichnet 
werden. Die Daten sind nicht auswertbar. Denn: Während 19 Monaten 
wurden Daten ungeprüft auf private Server geschrieben, wo sie währen der 
gesamten Zeit der Möglichkeit zur freien und unkontrollierten Manipulation 
durch die Initianten ausgesetzt waren. Es gibt keine nachvollziehbare 
Methodik, die die Messdaten erklären. 
Die Messung wurde illegal durchgeführt. Eine vom Kanton klar gefordertes 
Bewilligungs- und Ausschreibungsverfahren wegen der betroffenen Zone 
wurde nicht durchgeführt. Die Anwohner konnten von Ihrem Recht auf 
Einsprache nicht Gebrauch machen. Dadurch wurden auch wichtige 
Begleitmessungen wie Vogel- und Fledermauszug nicht mit einbezogen. 
Es wurde über zwei Winterhalbjahre mit relativ mehr Wind und nur über ein 
Sommerhalbjahr gemessen (Herbst 2007 bis Frühling 2009). Das ergibt eine 
Verfälschung der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit, da im 
Winterhalbjahr wesentlich mehr Wind anfällt als im Sommerhalbjahr.  

 
Fazit: Es gibt keine Standortgebundenheit, die nachgewiesen werden kann. Windmessung war illegal und unwissenschaftlich 
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Behauptung 4: Wirtschaftlichkeit 
 
α5ŀǎ ²ƛƴŘƎǳǘŀŎƘǘŜƴ ǎŎƘŅtzt diesen Standort mit 5,8 m/s langjährigem 
Jahresdurchschnittswind ein. Damit sind wirtschaftliche Produktions- 
verhältnisse möglich, da mit einem Stromertrag von 3,8 Mio kWh zu 
ǊŜŎƘƴŜƴ ƛǎǘΦά 

 
 
Die Windmessung ist manipuliert, die Windkarte falsch interpretiert 
und deshalb wird hier von ganz falschen Grundlagen ausgegangen. Im 
WŀƘǊ нллф ǿǳǊŘŜƴ ƛƳ αaƛƭŎƘōǸŜŎƘƭƛά ƴƻŎƘ ŜƛƴŜ wŜƴŘƛǘŜ Ǿƻƴ нΦу҈ 
ausgewiesen. Jetzt sind es plötzlich 5%.  
 
Yŀƴƴ Ŝǎ ǎŜƛƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ƛƳ 5ƻƪǳƳŜƴǘ αInvestor Acceptance of Wind 
Energy in Switzerlandά erwähnte minimale Wunschrendite von 
ŜōŜƴŦŀƭƭǎ р҈ ό½ƛǘŀǘΥ αр҈Σ ōŜǎǎŜǊ т҈άύ hier ein Umschreiben bewirkt hat? 
5ƛŜ DǊǳƴŘōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ǎƛƴŘ ƛƳ нлмл ƴŅƳƭƛŎƘ ƎŜƴŀǳ ŘƛŜ DƭŜƛŎƘŜƴ Χ ǿƛŜ 
im 2009. 
 

Fazit: Die Wirtschaftlichkeit ist trotz den international höchsten Subventionen von 20 Rp./Kwh nicht gegeben 

 

http://windland.ch/doku_wind/000000290073.pdf
http://windland.ch/doku_wind/000000290073.pdf
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Behauptung 5: Schallemissionen 
 
α{ŎƘŀƭƭ ǾŜǊƘŅƭǘ ǎƛŎƘ ƴŀŎƘ ǇƘȅǎƛƪŀƭƛǎŎƘŜƴ DŜǎŜǘȊƳŅǎǎƛƎƪŜƛǘŜƴ ǳƴŘ ƴƛƳƳǘ 
mit der Entfernung unter idealen Bedingungen quadratisch ab. Es sind 
nach den Richtlinien von ISO 9613-2 für die Entfernung zu den ersten 
Wohnbauten der Wohnzone Werte unter 38 dB (A) zu erwarten. Dies 
unter den ungünstigsten Windverhältnissen. Diese Schallbelastung 
entspricht dem Schallwert einer Bibliothek oder dem Blätterrauschen von 
Bäumen bei Wind. Selbst die nächstgelegenen Wohnbauten, welche 
ausserhalb der Wohnzone stehen, liegen deutlich unter dem Schallwert 
für EZ 2 von (45 dB(A) von 42,5 dB(A). Zur Erinnerung: 3 dB(A) 
entsprächen einer Verdoppelung des Schallpegels.  
 
Der Infraschall liegt in einem unbedeutenden Bereich. 5) 

In einem Dossier des Deutschen Naturschutzbundes steht folgendes zu 
ƭŜǎŜƴΥ α5ƛŜ Ǿƻƴ ƳƻŘŜǊƴŜƴ ²9! ŜǊȊŜǳƎǘŜƴ  LƴŦǊŀǎŎƘŀƭƭŀƴǘŜƛƭŜ ƭƛŜƎŜƴ ƛƳ 
Immissionsbereich deutlich unterhalb der Hörschwelle des Menschen. In 
Bayern wurde an einer modernen 1 MW-Anlage eine Langzeit-
geräuschimmissionsmessung vorgenommen, die auch den Infraschall 
umfasste. Dabei ist zu beachten, dass die gemessenen Infraschallpegel 
nicht nur dem Betrieb der WEA zugerechnet werden können, sondern 
ŀǳŎƘ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ ²ƛƴŘ ǎŜƭōǎǘ ŀƭǎ ǘȅǇƛǎŎƘŜ LƴŦǊŀǎŎƘŀƭƭǉǳŜƭƭŜ ōŜŘƛƴƎǘ ǎƛƴŘΦά 
6) Die geplante  Windenergieanlage hat gegenüber älteren 
Windenergieanlagen ein schalloptimiertes Rotorblatt . Derartig hohe 
schädigende Infraschalldruckpegel werden durch eine WEA nicht erreicht. Es ist 
somit keine Schädigung von Anwohnern durch Infraschall zu erwarten, 
insbesondere auch darum nicht, weil der Abstand zum Wohngebiet mehrere 
hundert Meter beträgt. 7) 

 
 
9at!κ9¢I½Υ 5ƻƪǳƳŜƴǘ α¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎǎōŜǊƛŎƘǘ bǊΦ прнΨпсл, int. 
562.2432  Lärmermittlung und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung 
ōŜƛ ²ƛƴŘƪǊŀŦǘŀƴƭŀƎŜƴά vom Januar 2010: 
 
αFür eine Standardturbine von 1 bis 2 MW elektrischer Leistung und 
eine typische Windausbeute sind nachts ESII Planungswert-
üōŜǊǎŎƘǊŜƛǘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ !ōǎǘŅƴŘŜ ƪƭŜƛƴŜǊ ŀƭǎ ǊǳƴŘ прл Ƴ Ȋǳ ŜǊǿŀǊǘŜƴΦά 
 
Infraschall: Dass Infraschall unterhalb der menschlichen Hörschwelle 
liegt, ist die genaue Definition von Infraschall und entspricht seinem 
ureigensten NaturŜƭƭΦ LƴŦǊŀǎŎƘŀƭƭΣ ŘŜƴ Ƴŀƴ αƘǀǊǘά Ǝƛōǘ Ŝǎ ƴƛŎƘǘΦ Der 
angegeben Link 5) führt zu einer Seite, die eben gerade nachweist, dass 
Windräder in der Grössenordnung der Anlage auf dem Heitersberg sehr 
starke Impulse erzeugen, die in einer Entfernung von 1 Km noch einen 
Wert von 80 DB aufweisen. 
 
5ƛŜ YƛƴŘŜǊŅǊȊǘƛƴ bƛƴŀ tƛŜǊǇƻƴǘ Ƙŀǘ ƛƴ LƘǊŜǊ {ǘǳŘƛŜ αWind Turbine Syndromeά 
zweifelsfrei nachgewiesen, dass es einen Zusammenhang mit der 
Nachbarschaft von Windkraftanlagen und den beschriebenen 
Krankheitssymptomen wie Schlafstörungen (siehe St. Brais), Schwindel, 
Vergesslichkeit, Herzrasen usw. gibt. Die Studie wurde wie üblich im 
eƴƎƭƛǎŎƘŜƴ {ǇǊŀŎƘǊŀǳƳ αwŜǾƛŜǿŜŘάΦ 5ƛŜǎŜ bŀŎƘǇǊǸŦǳƴƎ Ƙŀǘ ŘǳǊŎƘ ŀƴŜǊƪŀƴƴǘŜ 
Spezialisten stattgefunden. Damit ist dieser Report ein wissenschaftliches 
5ƻƪǳƳŜƴǘΣ ǿƛŜ Ŝǎ αƛƳ .ǳŎƘŜ ǎǘŜƘǘάΦ Infraschall steht im Verdacht, der 
Auslöser dieser Krankheiten zu sein.  
Link 7) führt zu einem Dokument, das damit gar nichts zu tun hat und 
offensichtlich nur zur Show da steht. 

Fazit: Schallemissionen sind sehr wohl ein ernstzunehmendes Problem. Innerhalb der Distanz zur Siedlung Sennhof ist mit einer Überschreitung zu rechnen. 

 

http://www.windland.ch/doku_wind/Bericht_Laerrmermittlung_und_Massnahmen_zur_Emissionsbegrenzung_bei_WKA_Empa_2010_29.pdf
http://www.bgr.bund.de/cln_092/nn_1386324/DE/Themen/Seismologie/Infraschall/Quellen__Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html
http://www.windland.ch/presse/Wind_Turbine_Syndrom_Nichtmediziner_Deutsch.pdf
http://www.windenergie-heitersberg.ch/wcms/ftp/w/windenergie-heitersberg.ch/uploads/informationenpionierprojektwindenergieanlage.pdf
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Behauptung 6: Schattenwurf 
 
αbŀŎƘ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎŜƴ ŘŜǎ {ŎƘŀǘǘŜƴǿǳǊŦƎǳǘŀŎƘǘŜƴǎ ǎƛƴŘ ŀƴ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ 
Punkten der Siedlung Sennhof Schattenwurfzeiten unter 8 Stunden pro 
Jahr meteorologisch möglich. Die Anlage wird mit einer automatischen 
Schattenabschaltautomatik ausgerüstet sein und dafür sorgen, dass 
ƎŀǊŀƴǘƛŜǊǘ ƪŜƛƴŜ ǳƴȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ .ŜƭŀǎǘǳƴƎŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜ {ƛŜŘƭǳƴƎ ŜƴǘǎǘŜƘŜƴΦά 

 
 
Das Schattengutachten wurde mit einem falschen Standort der Anlage 
gemacht (auf dem Wanderweg neben dem Jägerhaus). Der Gutachter 
kommt aus Deutschland und die Software wurde so eingestellt, dass 
nur der Kernschatten berücksichtigt wird (gefilterte Werte). 
 
Während mindestens vier Monaten im Jahr fällt der Schatten massiv 
ŀǳŦ ŘƛŜ {ƛŜŘƭǳƴƎ {ŜƴƴƘƻŦΦ 5ƛŜ ƎŜǎŀƳǘ DŜƎŜƴŘ αōƭƛƴƪǘά ǳƴŘ ƳŀŎƘǘ ǎƛŜ ŀƭǎ 
Erholungsgebiet unbrauchbar. Die Bewohner des Sennhofs sowie die 
Wanderer und Erholungssuchenden wollen keine einzige Stunde 
bewegten Schattenwurf akzeptieren. Er ist unausstehlich. 
 
Sehen Sie dazu unseren detaillierten Blog: 
 
http://www.windland.ch/wordpress/2010/03/09/windpark-heitersberg-die-
geschonten-angaben-der-ig-wind-plus/ 

Fazit: Wenn die Anlage an all diesen vielen Stunden abgeschaltet werden muss, wie wirkt sich das wohl auf die Ökonomie aus? 

 

http://www.windland.ch/wordpress/2010/03/09/windpark-heitersberg-die-geschonten-angaben-der-ig-wind-plus/
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Behauptung 7: Eiswurf 
 
α5ŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ŀōǎŜƛǘǎ ŜƛƴŜǎ ²ŀƴŘŜǊǿŜƎŜǎΦ 5ŀƳƛǘ ƪŜƛƴŜ 
Passanten mit eventuellem Eiswurf belästigt werden, gibt es eine 
Eiswurfverhinderung. Eine Rotorblattheizung verhindert den Eisansatz an 
den RotƻǊŜƴΦά 

 
 
Eiswurf findet bei STEHENDER Anlage im Umkreis von 100 Metern um 
die Anlage statt. Bei drehenden Rotoren erreichen die oft mehrere 
Kilogramm schweren Eisstücke theoretisch und praktisch einen Umkreis 
von 250 Metern um die Anlage. Der von den Initianten angegebene 
Standort befindet sich im Abstand von lediglich 10 bis 20 Metern 
horizontale Distanz zum erwähnten Wanderweg. 
 
9ƛƴŜ αEiswurfverhinderungά Ǝƛōǘ Ŝǎ ƴƛŎƘǘΦ 5ŜǊ 9ǊŦƛƴŘŜǊ ǿǸǊŘŜ ŘŀƳƛǘ 
wahrscheinlich viel Geld verdienen. Die erwähnte Rotorblattheizung 
dient lediglich zum Abschmelzen des angesetzten Eises. Dadurch 
entsteht beim Wiederanfahren der Anlage die grösste Gefahr eines 
Eisabbruchs und Eiswurfs. Der Heitersberg ist ideal für die Bildung von 
Eis an den Rotoren. Zwei Indikatoren sind entscheidend: 1. Reifbildung 
am Boden (jeden Winter während mehreren Wochen). 2. Direkter 
Kontakt mit vorbeiziehenden Wolken. 
 
Diese Aussagen sind im verbindlichen Dokument αALPINE TEST SITE 
GUETSCH, HANDBUCH UND FACHTAGUNGά ŜƛƴŘŜǳǘƛƎ ƴŀŎƘȊǳƭŜǎŜƴΦ 
Lesen Sie dazu auch unseren Blog. 

Fazit: Eiswurf verlangt eine Sperrung des Schlittelhügels „Hüttliacher“ und des Wanderweges zum Egelsee. Die Jägerhütte würde regelrecht „bombardiert“ 
(wenn der Standort da ist, wo ihn die Initianten als einzige sehen). 

 

http://www.windland.ch/doku_wind/000000280211.pdf
http://www.windland.ch/doku_wind/000000280211.pdf
http://www.windland.ch/wordpress/2010/03/31/windenergie-heitersberg-wenn-schlitteln-und-wandern-gefahrlich-wird/
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Behauptung 8: Abstände 
 
αZum Egelseee sind es über 700 m Abstand, zum Waldrand mindestens 
70 m, wie auch zum Wanderweg über 50 m. 
Die Abstände zu den ersten Häusern der Siedlung  Remetschwil/Sennhof 
(Wohnzone) liegen bei ca. 610 m. Zum ersten Anwesen ausserhalb der 
Bauzone beträgt der Abstand ca. 410 m und ist somit grösserer als die 
vom BFE herausgegebenen Empfehlungen von 300 m. 
 

 

 
 
Der Abstand zum Egelsee mag stimmen. Der Rotor würde trotzdem 
vom beliebten Badeplatz mit Sprungturm aus gesehen. Der Abstand 
zum Waldrand und Wanderweg ist völlig falsch angegeben. Wie wir bei 
der Schattenwurfanalyse der Initianten sehen, steht die Anlage mitten 
auf dem Wanderweg. Wie will man da 50 Meter Abstand zum 
Wanderweg einhalten? Mit dieser extrem unrealistischen 
Positionierung der Anlage erreichen die Initianten allerdings 410 Meter 
Distanz bis zum ersten Wohnhaus. Aber hier wird die Anlage niemals zu 
ǎǘŜƘŜƴ ƪƻƳƳŜƴΦ {ƛŜƘŜ ŀǳŎƘ !ǊƎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ α{ǘŀƴŘƻǊǘ ŘŜǊ ²Y!άΦ 
 
Die Wohnzone ist nicht entscheidend. Entscheidend ist das erste 
bewohnte Haus. Also nichts mit 610 Meter. Das ist eine sehr gewagte 
und leicht zu durchschauende Konstruktion. 
 
5ƛŜ 9ƳǇŦŜƘƭǳƴƎ ŘŜǎ .C9 ƛƳ αYƻƴȊŜǇǘ ²ƛƴŘŜƴŜǊƎƛŜ {ŎƘǿŜƛȊά ƭŀǳǘŜǘ 
ƴƛŎƘǘ αоллƳάΣ ǎƻƴŘŜǊƴ αоллƳ ōŜƛ bŀōŜƴƘǀƘŜ тлƳάΦ  !ƭǎƻ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ 
420m bei einer Nabenhöhe von 98m. Der Methodenbericht bestätigt 
diese Aussage. 
 
Siehe Konzept Windenergie Schweiz, Seite 18 und 
Methodenbericht Konzept Windenergie Schweiz, Seite 16, Tabelle 2 

Fazit: Eiswurf verlangt eine Sperrung des Schlittelhügels „Hüttliacher“ und des Wanderweges zum Egelsee. Die Jägerhütte würde regelrecht „bombardiert“ 
(wenn der Standort da ist, wo ihn die Initianten als einzige sehen). 

 

http://www.wind-data.ch/_downloads/hauptbericht.pdf
http://www.wind-data.ch/_downloads/methodenbericht.pdf


Behauptung Pro Windkraftwerk        … und die dazugehörige Realität 

Behauptung 9: Umweltverträglichkeit 
 
Der Standort liegt in der Landwirtschaftszone, es liegen keine 
Ausschlusskriterien gemäss Windenergiekonzept Schweiz vor. Die Zone 
wird als Landschaft von kantonaler Bedeutung aufgeführt. Eine 
Einzelanlage braucht keine Umweltverträglichkeitsprüfung, doch sollte 
sie die bestehenden Kriterien trotzdem erfüllen. 8) 
Abklärungen bezüglich Aviafauna (Vögel und Fledermäuse) sind am 
Laufen. 
Wie die Beispiele in der Schweiz zeigen, werden Windenergieanlagen 
sogar im Biosphärenreservat errichtet. Neue Untersuchungen zeigen auf, 
dass an den Schweizer Windenergieanlagen unterdurchschnittlich 
wenige Vögel oder Fledermäuse zu Tode kommen. 
Wetter und Infrastrukturbauten schädigen die Populationen wesentlich 
mehr. Die WEA hat genügend Abstand zur Wohnsiedlung um alle 
relevanten Grenzwerte einzuhalten. 
 

 
 
Der Standort liegt in der Landschaftschutzzone von kantonaler 
Bedeutung. Die Ausschlusskriterien gemäss Konzept Windenergie 
Schweiz sind: 1. Zu wenig Abstand zu Wald 2. Zu geringer Abstand zu 
Wohngebiet (es gilt sowieso die Lärmschutzverordnung, siehe 
Argumentation Schallemissionen). 
 
Die Anlage liegt in einem wichtigen Vogelzuggebiet, die Vorstudie der 
±ƻƎŜƭǿŀǊǘŜ {ŜƳǇŀŎƘ ǎŀƎǘ α9ǎ ƛǎǘ Ƴƛǘ tǊƻōƭŜƳŜƴ Ȋǳ ǊŜŎƘƴŜƴάΦ 5ƛŜǎŜ 
Studie wird von den Initianten verheimlicht, ist aber durch die 
Spezialistin Petra Horch mündlich bestätigt worden. 
 
Fledermäuse hat es nach Auskunft von Andres Beck nur wenige Arten 
auf dem Heitersberg. Dass Wetter und Infrastrukturbauten die 
Population mehr gefährden ist eine unbeweisbare Behauptung. Es 
liegen zum Thema eindeutige Studien der Vogelwarte Sempach vor. Die 
häufig vorkommenden Greifvögel und der besonders geschützte 
Rotmilan kommen hier sehr häufig vor. Der Vogelzug im Herbst ist sehr 
stark und kann gut nachgewiesen werden (Bestätigung durch Andres 
Beck und Petra Horch). Siehe auch Dokumentation.  

Fazit: Von einer Umweltverträglichkeit kann beim besten Willen nicht gesprochen werden. 

 

http://www.windland.ch/doku_wind/voegel.html


Behauptung Pro Windkraftwerk        … und die dazugehörige Realität 

Behauptung 10: Standort der Anlage 
 

 

 
Der Standort liegt in der Landschaftschutzzone von kantonaler 
Bedeutung. Die Ausschlusskriterien gemäss Konzept Windenergie 
Schweiz sind: 1. Zu wenig Abstand zu Wald 2. Zu geringer Abstand zu 
Wohngebiet (es gilt sowieso die Lärmschutzverordnung, siehe 
Argumentation Schallemissionen). 
 
Hier wird der Standort etwas weiter weg vom Wanderweg 
angegeben. Mit den über 40m Radius erreichen die Rotoren auch 
mit diesem Standort Wanderweg und Waldrand. 
 
Gemäss Antwort der kantonalen Behörden auf die Bauanfrage ist der 
Abstand zu Wanderwegen hier zu klein: 
 
Χ ƳǸǎǎŜƴ ²ŀƴŘŜǊǿŜƎŜ ŦǊŜƛ und möglichst gefahrlos begangen 
ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴ Χ 
 
Bei einem Eiswurfpotenzial von 250 m Radius um die Anlage ist der 
Standort hier nicht möglich. Und: 
 
Es ist ein Standort ausserhalb der Fruchtfolgeflächen, zumindest aber 
in einem Bereich, wo die rationelle Bewirtschaftung nicht erheblich 
eingeschränkt wird, zu finden (Weggabelung, spitz zulaufende 
Parzellenflächen, andere Restflächen). 
 
Das deutet auf einen Standort ca. 200 m weiter nördlich hin. Hier 
sind die Abstände zu den bewohnten Gebäuden noch kleiner. 

Fazit: Der Standort kann sich nicht am angegebenen Ort befinden. Der gesamte Raum ist für einen Windpark komplett ungeeignet. Die Interessenabwägung 
zwischen ein bisschen Strom mit vielen Nachteilen und dem Wert als Erholungs- und Wohngebiet ist eindeutig zu Gunsten der Menschen zu beantworten. 

 


